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12. Wahlperiode 13. 11. 98

Antrag
der Abg. Franz Wieser u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Sozialministeriums 

Lage auf dem Arbeitsmarkt

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Anzahl derjenigen, die in den letzten fünf Jahren über öffent-
lich geförderte Arbeitsplätze wieder in den 1. Arbeitsmarkt integriert wer-
den konnten, in Baden-Württemberg entwickelt hat;

2. welcher Anteil hierbei auf Langzeitarbeitslose, welcher auf Jugendliche
entfällt;

3. welchen Anteil jeweils die Teilnehmer an den Landesprogrammen für
Langzeitarbeitslose und �Jugend-Arbeit-Zukunft� haben;

4. wie sich der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg in den letzten 3 Jahren
entwickelt hat, aufgeteilt in die Bereiche Jugendliche, Ausbildung, Frauen
und Männer, und ob dabei regionale Besonderheiten zu beobachten sind;

5. wo es in Baden-Württemberg frei gewerbliche Agenturen gibt, die sich die
Umsetzung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vermittlung von Arbeits-
losen zur Aufgabe gemacht haben, und welche Erfahrungen über deren
Arbeit vorliegen;

6. ob solche Agenturen zur Erleichterung des Übergangs vom 1. in den
2. Arbeitsmarkt bzw. zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt überhaupt bei-
tragen;
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7. ob es regionale, d. h. auf kommunaler Ebene oder in Stadt- bzw. Landkrei-
sen, Arbeitsmarktinitiativen gibt und welche Erfahrungen bzw. Erfolge ggf.
damit erzielt werden.

10. 11. 98

Wieser, Haas, Dr. Repnik,
Mühlbeyer, Schuhmacher CDU

B e g r ü n d u n g

In Baden-Württemberg gibt es verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten
zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Zur besseren
Koordination und Bündelung der Maßnahmen wird immer wieder die Forde-
rung nach sog. Umsetzungsagenturen erhoben. Insgesamt stellt sich die Frage,
ob die Eingliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt verbessert werden
könnte.

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 21. Januar 1999 Nr. 23�0141�5/12/3454 nimmt das
Sozialministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Frage 1:

�... wie sich die Anzahl derjenigen, die in den letzten fünf Jahren über öffent-
lich geförderte Arbeitsplätze wieder in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden
konnte, in Baden-Württemberg entwickelt hat;�

Frage 2:

�... welcher Anteil hierbei auf Langzeitarbeitslose, welcher auf Jugendliche
entfällt;�

Frage 3:

�... welchen Anteil jeweils die Teilnehmer an den Landesprogrammen für
Langzeitarbeitslose und ,Jugend-Arbeit-Zukunf haben�;�

Zu 1. bis 3.:

Dem Sozialministerium liegt kein abschließender Gesamtüberblick über die
Zahl der in den letzten fünf Jahren öffentlich geförderten Arbeitsplätze im
Land vor. Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich demzufolge nur auf
wesentliche Bereiche der öffentlich geförderten Beschäftigung.

1. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)

Im Jahresdurchschnitt 1998 waren in Baden Württemberg rd. 3.300 Personen
in ABM beschäftigt (1997 rd. 3.800 und 1996 rd. 4.600 Personen). Konkrete
Aussagen über die Zahl der Arbeitnehmer, die im Anschluß an die ABM in
Dauerbeschäftigung übernommen wurden, sind nach Auskunft des Landesar-
beitsamts Baden-Württemberg nicht möglich.
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Unter den ABM-Beschäftigten befanden sich überwiegend Langzeitarbeitslo-
se (Ende Oktober 1998  85,3 %) und nur zu einem marginalen Anteil Jugend-
liche (Ende Oktober 1998  1 %).

2. Projektförderung nach § 62 d Arbeitsförderungsgesetz

Bei der Projektförderung nach § 62 d Arbeitsförderungsgesetz belief sich der
jährliche Teilnehmerbestand zuletzt auf rd. 1.200 Personen. Die Eingliede-
rungsquoten der § 62 d-Projekte variieren stark (Spannbreite von 0 bis knapp
50 %). Im Durchschnitt betrug die Eingliederungsquote bei dieser Förderung
ca. 20 %. Das Förderinstrument der Projektförderung nach § 62 d Arbeitsför-
derungsgesetz wurde nicht in die neue Arbeitsförderung nach SGB III über-
nommen und am 31.12.1998 beendet.

3. Landesprogramme gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit

Die Zahl der bei den Beschäftigungsprojekten für Langzeitarbeitslose einge-
richteten Arbeitsplätze beläuft sich beim Landesprogramm derzeit auf ca.
1.300. Auf den durch das Landesprogramm geförderten Arbeitsplätzen wur-
den in den vergangenen Jahren bis zu etwa 1.600 Teilnehmer pro Jahr beschäf-
tigt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen (Erfahrungsberichte der Träger)
bewegt sich die Eingliederungsquote in Arbeit oder eine weiterführende Bil-
dungsmaßnahme nach Beendigung der Maßnahmen derzeit in einer Größen-
ordnung von durchschnittlich ca. 20 % (große Streubreite in Einzelfällen).

Mit dem Landesprogramm Jugend-Arbeit-Zukunft (JAZ) werden jährlich
etwa 4.000 arbeitslosen jungen Menschen Einstiegshilfen des Landes angebo-
ten. Davon werden etwa 1.400 Teilnehmer auf rd. 750 Arbeitsplätzen geför-
dert. Die restlichen Teilnehmer durchlaufen ein Betriebspraktikum, absolvie-
ren Computerkurse oder werden in Motivationsmaßnahmen einbezogen. Die
Übergangsquoten beim Landesprogramm JAZ zeigen eine sehr erfolgreiche
Ausrichtung des Förderprogramms: je nach Maßnahmeart finden zwischen
53 % und 73 % der jungen Menschen im Anschluß an die Maßnahmen einen
Arbeits- oder Ausbildungsplatz. 

4. Beschäftigungsförderung nach dem Bundessozialhilfegesetz

Nach einer Bestandsaufnahme der Maßnahmen zur kommunalen Beschäfti-
gungsförderung nach dem Bundessozialhilfegesetz durch das Institut für
Angewandte Wirtschaftsforschung bei 43 Stadt- und Landkreisen in Baden-
Württemberg wurden dort 1997  10.152 Sozialhilfeempfänger beschäftigt
bzw. 8.239 Arbeitsplätze eingerichtet. Die bislang vorliegenden Angaben für
1998 lassen auf eine weitere Zunahme der Beschäftigtenzahlen schließen. Der
weitaus überwiegende Teil der 43 beteiligten Stadt- und Landkreise in Baden-
Württemberg beurteilt nach dieser Studie den Erfolg der durchgeführten Maß-
nahmen zur kommunalen Beschäftigungsförderung im Rahmen des BSHG
insgesamt als zufriedenstellend bis gut. Eine genaue Vermittlungsquote konn-
te vom Institut mangels zuverlässiger Verbleibsuntersuchungen nicht ermittelt
werden. Die Spannbreiten der bei den Umfragen für die Bestandsaufnahme
angegebenen Vermittlungsquoten reichten je nach Projekt und Stadt- bzw.
Landkreis von weniger als 10 % bis zu über 80 %.

5. Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

Bei den Projekten und Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds steht der
Qualifizierungsaspekt im Vordergrund. Insoweit können sie nur bedingt als
Beschäftigungsprojekte im Sinne eines �zweiten Arbeitsmarktes� angesehen
werden.
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Mit Mitteln von Ziel Nr. 3 des Europäischen Sozialfonds (Zielgruppe vor allem
Langzeitarbeitslose und arbeitslose Jugendliche) wurden 1997 rd. 6.300 Teil-
nehmer in Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten gefördert. Durch-
schnittlich scheiden pro Jahr mehr als 2.000 Teilnehmer(innen) aus den Pro-
jekten aus (1994 rd. 1.500; 1995 rd. 2.000; 1996 rd. 2.550; 1997 rd. 2.950 Teil-
nehmer). Nach einer Evaluierungsstudie des Instituts für Angewandte Wirt-
schaftsforschung (IAW) Tübingen werden rund 35 % der ausgeschiedenen
Teilnehmer in Arbeit auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Etwa 15 % der
Teilnehmer werden in einer Anschlußmaßnahme weiterqualifiziert. Von den
Teilnehmern sind rd. 60 % unter 25 Jahre alt. Etwa 65 % der Teilnehmer
waren vor Eintritt in eine Maßnahme langzeitarbeitslos.

Von Bedeutung sind auch die Aktionen und Maßnahmen des Europäischen
Sozialfonds nach Ziel 5b (Zielgruppe sind vor allem Personen aus der Land-
wirtschaft und dem landwirtschaftlichen Umfeld), die Gemeinschaftsinitiative
BESCHÄFTIGUNG (soll zur Entwicklung der Humanressourcen beitragen,
die Funktionsweise des Arbeitsmarktes verbessern, die soziale Solidarität in
der EU sowie Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zugunsten der Frauen
fördern) und die Gemeinschaftsinitiative KONVER (bezieht sich auf Regionen
mit starker Abhängigkeit vom Rüstungssektor), deren Teilnehmer jedoch
nicht nur jugendliche und/oder längerfristig Arbeitslose sein müssen. 1997
sind aus diesen Maßnahmen insgesamt rd. 1.000 Personen in den ersten
Arbeitsmarkt übergegangen. Rd. 700 Personen wurden in einer Anschluß-
maßnahme weiterqualifiziert.

Die unter Ziffern 1 bis 5 genannten Zahlen sind wegen Überschneidungen bei
von Land, Arbeitsverwaltung, Stadt- und Landkreisen und ESF gemeinsam
finanzierten Projekten nicht addierbar.

Frage 4:

�... wie sich der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg in den letzten 3 Jahren
entwickelt hat, aufgeteilt in die Bereiche Jugendliche, Ausbildung, Frauen
und Männer, und ob dabei regionale Besonderheiten zu beobachten sind;�

Zu 4.:

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten drei Jahren (September
1995 bis September 1998) ist in Anlage 1 und 2 detailliert dargestellt. Da
regional gegliederte Daten nach der Qualifikation der Arbeitslosen nur aus
jährlichen Strukturuntersuchungen Stand Ende September verfügbar sind,
wurde für die gesamte Darstellung auf Septemberwerte zurückgegriffen.

Die nach Arbeitsamtsbezirken gegliederten Daten sind in einer �Bestenrang-
folge� einmal nach Arbeitslosenquoten und einmal nach Veränderungsraten
(Anlage 1) und nach Personengruppen in der Gliederung nach Arbeitsamtsbe-
zirken (Anlage 2) sortiert.

Erläuternd und zusammenfassend hierzu wird auf folgende Entwicklungslini-
en hingewiesen:

Arbeitsmarktentwicklung insgesamt

Zwischen September 1995 und September 1998 hat in Baden-Württemberg
die Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten Arbeitslosen um rund 12.000
(+ 3,8 %) auf 332.882 zugenommen. Im Verlauf der genannten Jahre war der
baden-württembergische Arbeitsmarkt sehr unterschiedlichen Entwicklungen
ausgesetzt. Während die Arbeitslosigkeit zwischen September 1995 und 1997
um fast 55.000 oder 17,1 % auf 375.364 anstieg, war im Vorjahresvergleich
zwischen September 1997 und 1998 ein Rückgang um rd. 43.000 bzw. 11,3 %
zu verzeichnen.
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Durch die hauptsächlich vom Verarbeitenden Gewerbe getragene wirtschaftli-
che Aufwärtsentwicklung hatten zwischen September 1995 und 1998 Arbeits-
amtsbezirke mit hohen Beschäftigungsanteilen im Produzierenden Gewerbe
den höchsten Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Bei einem
Anstieg der Arbeitslosenzahl im Land um 3,8 % hatte der Arbeitsamtsbezirk
Villingen-Schwenningen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 14,3 %
im genannten Zeitraum die günstigste Entwicklung aufzuweisen, gefolgt vom
Arbeitsamtsbezirk Schwäbisch Hall mit minus 9,1 %. Auf den Plätzen 3 bis 5
folgen die Arbeitsamtsbezirke Rottweil mit � 6,2 %, Reutlingen mit � 4,0 %
und Göppingen mit � 3,6 %. Im Gegensatz dazu war in den Arbeitsamtsbezir-
ken Konstanz mit + 14,2 %, Karlsruhe mit + 13,6 % und in Mannheim mit
+ 12,6 % ein stark überdurchschnittlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu ver-
zeichnen (vgl. Anlage 1 Seite 1).

Eine Änderung der Reihenfolge der Arbeitsamtsbezirke ergibt sich allerdings
bei Berücksichtigung der relativen Arbeitsmarktsituation gemessen an der
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen). Nach den in
Anlage 1, Seite 2) dargestellten Daten hatte im September 1998 der Arbeits-
amtsbezirk Ravensburg mit einer Quote von 4,9 %, gefolgt von Nagold mit
5,1 % den Spitzenplatz inne. Schlußlichter dieser Reihenfolge sind die 
Arbeitsamtsbezirke Aalen und Lörrach mit einer Quote von 7,5 % sowie
Mannheim mit 9,9 %.

Entwicklung nach Männer und Frauen

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Männern um 0,8 % im genannten
Dreijahreszeitraum kontrastiert mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei
Frauen um 9,4 %. Diese divergierende Entwicklung dürfte im wesentlichen
auf die überwiegend vom Verarbeitenden Gewerbe (mit hohem Anteil von
männlichen Beschäftigten) getragene konjunkturelle Aufwärtsentwicklung,
die sich vor allem zwischen 1997 und 1998 auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt
hat, zurückzuführen sein. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 2, Seiten 1
bis 3.

Entwicklung bei den Jugendlichen

Besonders stark haben in den letzten drei Jahren arbeitslose Jugendliche unter
25 Jahren (vgl. Anlage 2, Seite 4) von der Entwicklung des Arbeitsmarktes
profitieren können. Zwischen September 1995 und 1998 hat ihre Zahl in
Baden-Württemberg um rd. 4.800 bzw. 11,3 % abgenommen. Besonders posi-
tiv haben sich hier die Arbeitsamtsbezirke Schwäbisch Hall, Reutlingen, und
Göppingen, entwickelt, wo die Zahl arbeitsloser Jugendlicher um mehr als ein
Fünftel zurückgegangen ist. Schlußlicht bildet bei der Entwicklung der
Jugendarbeitslosigkeit der Arbeitsamtsbezirk Mannheim, wo die Zahl arbeits-
loser Jugendlicher sogar um 0,3 % zunahm.

Qualifikationsspezifische Entwicklung der Arbeitslosigkeit

Die langfristige Entwicklung der Arbeitslosenquoten der verschiedenen Qua-
lifikationsebenen zeigt, dass sich die Stellung des einzelnen am Arbeitsmarkt
umso schlechter darstellt, je niedriger die berufliche Qualifikation ist. Nach
einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesanstalt für Arbeit lag die Arbeitslosenquote für Personen ohne Berufs-
abschluss im September 1997 in Westdeutschland mit 24,2 % über dreimal so
hoch wie die Arbeitslosenquote der Qualifikationsebene Lehre/Berufsfach-
schule mit 7,4 %.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Qualifikationsebenen im Dreijah-
resvergleich � bei Arbeitslosen mit abgeschlossener Ausbildung Zunahme um

5



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 12 / 3454

�nur� 3,3 % und bei Arbeitslosen ohne abgeschlossene Ausbildung um 4,4 %
� ist vor diesem Hintergrund zu sehen.

Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung vgl. Anlage 2, Seite 5 waren die Arbeitsamtsbezirke Villingen-Schwen-
ningen und Schwäbisch Hall besonders begünstigt. Während im Landes-
durchschnitt sich die Zahl dieser Personengruppe um 3,3 % zwischen Sep-
tember 1995 und 1998 erhöht hat, war in den genannten Bezirken ein Rück-
gang um rund ein Siebtel zu verzeichnen. Schlußlicht in der Rangfolge waren
Karlsruhe und Konstanz. Ähnliche Entwicklungen waren auch bei den
Arbeitslosen ohne abgeschlossene Ausbildung festzustellen, deren Entwick-
lung in Anlage 2, S. 6 dargestellt ist.

Frage 5:

�... wo es in Baden-Württemberg frei gewerbliche Agenturen gibt, die sich die
Umsetzung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vermittlung von Arbeitslo-
sen zur Aufgabe gemacht haben, und welche Erfahrungen über deren Arbeit
vorliegen;�

Zu 5.:

Nach § 37 Abs. 2 SGB III kann das Arbeitsamt zu seiner Unterstützung Drit-
te an der Vermittlung beteiligen. Mit der Vereinbarung zwischen der Bundes-
regierung und der Bundesanstalt für Arbeit über die �Einbeziehung Dritter in
die Vermittlungsaktivitäten für Arbeitslosenhilfebezieher� wurden für Lang-
zeitarbeitslose zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten bei der Arbeitsplatz-
beschaffung initiiert. Nach Mitteilung des Landesarbeitsamts Baden-Würt-
temberg gibt es inzwischen in nahezu jedem zweiten Arbeitsamtsbezirk belie-
hene Dritte. 

Angesichts des sehr hohen Nachforschungs- und Dokumentationsaufwands
hat das Landesarbeitsamt jedoch von einer konkreten und vollständigen Erhe-
bung der freien gewerblichen Agenturen, die sich die Möglichkeiten zur Ver-
mittlung von Arbeitslosen zur Aufgabe gemacht haben, abgesehen und exem-
plarisch auf folgende Einrichtungen verwiesen:

� In Stuttgart ist dem Landesarbeitsamt die bei der Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH eingerichtete Regionale Beschäftigungsagentur
REBAG bekannt. Neben dem Ziel, im Vorfeld gegen die Arbeitslosigkeit
vorzugehen, möchte diese Agentur Akteure des zweiten Arbeitsmarktes
vernetzen, um sie mit Arbeitgebern des ersten Arbeitsmarktes zusammen-
zubringen und Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen.

� In Böblingen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Stutt-
gart/Böblingen ein eingetragener Verein gegründet, der zuvor Arbeitslose
eingestellt hat und sie im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung verleiht.

� In Karlsruhe ist ab Mai 1999 ein Projekt der DEKRA geplant, die mit vor-
qualifizierten Arbeitslosen eine gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung
betreiben will.

� In Offenburg gibt es ein weiteres Projekt dieser Art (Arbeitsfördergesell-
schaft AföG).

� In Mannheim versuchen das Arbeitsamt und die Stadt Mannheim Arbeits-
losenhilfebezieher mit ergänzender Sozialhilfe wieder in Arbeit zu vermit-
teln.
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� In Pforzheim existiert eine kommunale Beschäftigungsgesellschaft, die sich
vor allem der Vermittlung von Sozialhilfeempfängern annimmt.

Insgesamt unterteilt das Landesarbeitsamt derartige Agenturen u.a. in (kom-
munale) Beschäftigungsgesellschaften, Bildungsträger, eingetragene Vereine,
die private Vermittlung oder Arbeitnehmerüberlassung mit zuvor Arbeitslosen
betreiben, und Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften. Alle diese Akteure
können als von der Bundesanstalt für Arbeit beliehene Dritte zur Vermittlung
von Arbeitslosenhilfeempfängern tätig werden bzw. sind zum Teil bereits in
dieser Aufgabenstellung tätig.

Frage 6:

�... ob solche Agenturen zur Erleichterung des Übergangs vom 1. in den
2. Arbeitsmarkt bzw. zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt überhaupt beitra-
gen;�

Zu 6.:

Neben der Vielzahl der vorhandenen Eingliederungs- und Beschäftigungshil-
fen im Rahmen der Arbeitsförderung können auch die genannten Vermitt-
lungsagenturen zur Eingliederung entsprechender Arbeitsloser beitragen. Der
Personenkreis, bei dem oft vermittlungshemmende Erschwernisse vorliegen,
macht allerdings die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu einer
anspruchsvollen Aufgabe.

Frage 7:

�... ob es regionale, d.h. auf kommunaler Ebene oder in Stadt- bzw. Landkrei-
sen, Arbeitsmarktinitiativen gibt und welche Erfahrungen bzw. Erfolge ggf.
damit erzielt werden.�

Zu 7.:

Die Sozialhilfeträger haben in den vergangenen Jahren in enger Zusammenar-
beit mit der Arbeitsverwaltung und der Freien Wohlfahrtspflege eine ganze
Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Beschäftigungschancen am Arbeits-
markt und den Zugang von langzeitarbeitslosen Hilfeempfängern zum
Arbeitsmarkt zu verbessern. So sind Qualifikationsangebote unter Einbindung
der Arbeitsverwaltung und der Kammern entstanden. In Kooperation mit Zeit-
arbeitsfirmen und Vermittlungsfirmen, aber auch über eigene Arbeitnehmer-
überlassungsfirmen und durch zeitweilige Lohnkostenzuschüsse werden lang-
zeitarbeitslose Hilfeempfänger am ersten Arbeitsmarkt untergebracht. Im
Rahmen des Mannheimer Modells �Jobrotation� erhalten kleine und mittlere
Unternehmen die Chance, ihre Mitarbeiter qualifizieren zu können, weil sie
mit finanzieller Förderung durch die Stadt aus dem Kreis der Arbeitslosen
während der Abwesenheit des Mitarbeiters einen dafür eingearbeiteten Ver-
treter in Anspruch nehmen können. Für die einbezogenen Arbeitslosen eröff-
net sich die Chance, Kontakt zum Arbeitsmarkt zu halten, Erfahrungen zu
sammeln und damit ihre Wiedereingliederungschancen zu verbessern.

Eine umfassende Darstellung der kommunalen Arbeitsmarktinitiativen enthält
der im Auftrag des Sozialministeriums erarbeitete Forschungsbericht des
Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen zur Kommunalen
Beschäftigungsförderung in Baden-Württemberg, der demnächst vorgestellt
wird. Er wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dem Landtag zugeleitet
werden.
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Die Weiterentwicklung und Verstärkung der Hilfe zur Arbeit nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung in ihrem
Bemühen, langzeitarbeitslosen Menschen neue berufliche Perspektiven zu
eröffnen. Unter Federführung des Sozialministeriums wurde deshalb im
Herbst 1997 eine Landesarbeitsgemeinschaft �Hilfe zur Arbeit� gegründet, in
der neben den Landesressorts das Landesarbeitsamt Baden-Württemberg, die
Kommunalen Landesverbände, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und die
Tarifpartner zusammengeführt wurden. Aufgabe dieser Landesarbeitsgemein-
schaft ist es,

� eine Bestandsaufnahme und Bewertung der im Land geplanten und umge-
setzten Maßnahmen,

� Lücken aufzuspüren und Lösungen für eine Optimierung der Hilfen zu erar-
beiten,

� die Erprobung innovativer Maßnahmen zu begleiten,

� für einen Erkenntnistransfer zu den Sozialhilfeträgern und innerhalb der
Sozialhilfeträger zu sorgen.

Der genannte Forschungsbericht ist ein erstes Teilergebnis der Arbeit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft. Derzeit bereitet das Sozialministerium gemeinsam
mit dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen die
modellhafte Erprobung des Einstiegsgeldes, der baden-württembergischen
Variante einer Verknüpfung von Arbeitslohn und staatlicher Transferleistung,
in 8 Kreisen (in den Städten Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und in den Land-
kreisen Alb-Donau-Kreis, Böblingen, Esslingen, Rhein-Neckar-Kreis und
Waldshut) vor. Das Land will damit gemeinsam mit den Kreisen erproben, wie
es sich auf die Motivation langzeitarbeitsloser Hilfeempfänger, zum berufli-
chen Wiedereinstieg auch eine einfache und damit in aller Regel niederbe-
zahlte Tätigkeit aufzunehmen, auswirkt, wenn ihnen zeitlich befristet ein
höherer Freibetrag bei der Berechnung der ergänzenden Hilfe zum Lebensun-
terhalt im Falle der Arbeitsaufnahme angeboten wird. Ein ganz wesentlicher
Punkt der wissenschaftlichen Begleitung der Modelle wird es sein, herauszu-
finden, wo vor Ort Beschäftigungsreserven für solche Tätigkeiten bestehen,
wie sie erschlossen und vermehrt werden können und wie die dafür notwendi-
gen Partner zusammengeführt werden können. 

Dr. Repnik

Sozialminister
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